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P E T E R B A D U R A 

Die steinerne Hand 

Im Ersten Buch seiner Pol i t ik schreibt Aristoteles: „ D e r Staat ist sei
ner Na tu r und Wesensbestimmung nach ursprüngl icher als die Hausge
meinschaft und als der einzelne Mensch. Das Ganze ist seinem Wesen 
nach u r sp rüng l i che r als der Teil . Denn ist der Leib, die Ganzheit , 
gestorben und aufgelöst , kann es weder „ F u ß " noch „ H a n d " geben, 
a u ß e r dem N a m e n nach, so wie man eben auch eine steinerne H a n d 
„ H a n d " nennt. Jedes D i n g erhäl t nämlich seine Wesensbestimmung 
durch seine besondere Leistungsfähigkei t und Funkt ion ; werden ihm 
diese genommen, kann es genau genommen nicht mehr als dasselbe 
D i n g bezeichnet werden, es sei denn nur dem Namen nach" (1253 a 
20-25) . 

Was der Philosoph mit seinem Bi ld sagen w i l l , ist die Angewiesenheit 
der einzelnen und der engeren Gemeinschaften auf die Existenz, 
Lebenskraft und Sinn schaffende politische Gemeinschaft des Staates, 
der aber seinerseits wieder nicht bestehen kann und nichts vermag, 
wenn nicht der einzelne und die engeren Gemeinschaften ihm die ihnen 
je e igen tüml iche Fähigkei t und Kraft zuführen . Freiheit und Pe r sön 
lichkeit entstehen für dieses Staatsbild, die Entelechie politischen 
Zusammenlebens, nicht in der Abgrenzung und Selbstgenügsamkei t . Sie 
entstehen vielmehr aus der Verbindung und der sinnvollen Zuordnung, 
ausgerichtet an der „von Na tur aus" gegebenen Bestimmung des G a n 
zen. 

D e r heutige Verfassungsstaat fügt Freiheit, Persönl ichkei tsent fa l tung 
und Daseinsbedürfnisse des einzelnen - soweit sie durch Recht erfaßt 
und gewähr le i s te t werden k ö n n e n - durch die Grundrechte in die pol i 
tische und normative Ordnung des Gemeinschaftslebens ein. N u r zeit
weise konnte dabei vergessen werden, d a ß die individuelle Freiheit 
nicht allein durch die Abwehr staatlicher Eingriffe und die Abschottung 
einer rechtlich unkartierbaren Zone subjektiven Beliebens gesichert 
werden kann. Die aristotelische und später hegelsche Komplex i tä t frei
heitlicher und gerechter Gemeinschaftlichkeit läßt sich auf Dauer nicht 
in die zweidimensionale Abstraktheit von Staat und - an sich „Staats-
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freiem" - Individuum auflösen. Dieses Thema aber soll hier nicht wei
ter verfolgt werden. 

Ein eigenes und seit jeher für Staatsphilosophie und Staatsrecht 
schwer begehbares Feld sind die engeren Gemeinschaften: Haus und 
Familie, Religionsgemeinschaften und Ki rchen , Berufsverbände und 
Parteien, schließlich - um das hier durch festlichen An laß ausgezeich
nete Beispiel endlich zu benennen - Publizisten und Medien . Die 
Staatstheoretiker des Grenzfalls und die Wor t füh re r der g r o ß e n U t o 
pien betrachteten die engeren Gemeinschaften mit M i ß t r a u e n , sei es, 
weil sie die Unbedingtheit der staatlichen Autor i t ä t schwächen k ö n n t e n 
- dies war die von Hobbes artikulierte Befürchtung - , sei es, weil sie 
die Reinheit des individuellen Willens brechen k ö n n t e n - dies war 
Rousseaus Beweggrund. Das heutige Verfassungsrecht der Demokra 
tien hat die selbständige, vielfältig fruchtbare und im K e r n unersetzliche 
Bedeutung der in te rmediären Gemeinschaften anerkannt und teils -
wie etwa die Koal i t ionen - durch grundrechtlichen Schutz (Art. 9 
Abs. 3 G G ) , teils - wie etwa die kommunalen Gebie tskörperschaf ten -
durch institutionelle Garantie (Art. 28 Abs. 2 G G ) , teils - wie die R e l i 
gionsgemeinschaften und Kirchen - durch eine Verbindung grund
rechtlicher und institutioneller Gewähr l e i s tung (Art. 4, 140 G G ) zur 
Geltung gebracht. De r einschlägige Grundbegriff ist der der „ A u t o n o 
mie". Die Selbstbestimmung durch Assoziat ion und die Selbstbestim
mung der Assoziation sind das Spielfeld dessen, was „Plura l i smus" 
genannt wi rd , wobei sehr wesentliche Verschiedenartigkeit in eine 
gefährliche Vereinfachungen begüns t igende Schablone e ingezwäng t 
wird . Die Autonomie der verschiedenen engeren Gemeinschaften ist -
nach der Lehre des Philosophen, wie nach der N o r m der Verfassung -
Teil des Ganzen. 

Die Autonomie der Rundfunkanstalten beruht verfassungsrechtlich 
auf dem grundrechtlichen Schutz der „Freiheit der Berichterstattung 
durch Rundfunk" (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 G G ) . Das Bundesverfassungsge
richt hat dieses Grundrecht der Rundfunkfreiheit pr imär als die 
Gewähr le i s tung der freien öffentlichen und privaten Meinungsbildung 
verstanden, nicht dagegen zuerst als subjektives Recht einzelner, eine 
Meinung zu äuße rn oder als Anbieter oder Unternehmer von Rund
funkdarbietungen aufzutreten. Diese objektive oder institutionelle Aus 
legung t rägt vol lkommen dem Umstand Rechnung, d a ß die Rundfunk
anbieter - die öffent l ich-rechtl ichen Rundfunkanstalten und die priva
ten Rundfunkunternehmen - in te rmediä re Einheiten publizistischer 
Organisation und Zusammenarbeit sind, in denen die individuelle Frei -
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heit der Mitwirkenden in die Autonomie der engeren Gemeinschaft 
aufgenommen und in denen diese Autonomie wiederum in die umfas
sende politische Vergemeinschaftung des Staates eingefügt ist. Das 
Med ium soll, anders als es sein Name sagt, nicht nur Vermittler oder 
Sprachrohr der M e i n u n g bestimmter Gruppen oder einzelner Poli t iker 
oder Journalisten sein. Technisch gesprochen ist die Rundfunkfreiheit 
nicht eine besondere Form der Meinungsfreiheit, sondern die Garantie 
autonomer Rundfunkveranstaltung. Seit der Ausbildung der „dua l en" 
Rundfunkordnung steht klarer vor Augen , d a ß das verfassungsrechtli
che Konzept einer p r imär objektivrechtlichen Garantie autonomer 
Rundfunkveranstaltung eine g r o ß e Spannweite von Gestaltungen vom 
K o m m e r z - und Tendenzrundfunk am einen Ende bis zu einem die 
„ G r u n d v e r s o r g u n g " kompensatorisch sicherstellenden Integrations
rundfunk politisch-kritischen Zuschnitts an dem anderen Ende umfaßt . 

Die Gewähr l e i s tungswi rkung der - die Autonomie des Rundfunks 
ve rbürgenden - Rundfunkfreiheit ist schlagwortartig dadurch gekenn
zeichnet worden, d a ß der Rundfunk als „Sache der Allgemeinheit" und 
als eine Veranstaltung in „öffentl icher Verantwortung" begriffen wurde. 
Peter Lerche hat treffend dargetan, d a ß die Tät igkei t des Rundfunks 
nicht allein aus dem Aspekt („liberaler") Abhebung von Staats- und 
Regierungseinf luß zu erschl ießen ist, d a ß vielmehr seine Wirksamkeit 
Platz findet im arbeitsteiligen Gesamtsystem der leitenden, initiieren
den, sozialgestaltenden Aufgaben des politischen Gemeinwesens, das -
parteienstaatlich mi tgepräg t - auf Kooperat ion der beteiligten Kräfte 
und Organe nicht verzichten kann. 

W i e alle Formen verfassungsrechtlich garantierter Autonomie kann 
die Rundfunkfreiheit nicht als Ausgrenzung und Befestigung eines 
„staatsfreien" Raums se lbs tgenügsamer Gruppeninteressen verstanden 
werden. Die Abwehr funktionswidriger Eingriffe des Staates ist nur 
eine Seite der Garantie, wenn auch keineswegs eine untergeordnete 
Schutzwirkung des Grundrechts. D ie andere Seite der Grundrechtswir
kung, die Ordnungs- und Gewähr le i s tungsfunkt ion , entspringt der 
Notwendigkeit , die gemeinschaftliche Leistung des Rundfunks zu orga
nisieren und institutionell so auszustatten, d a ß die intendierte Freiheit 
der Berichterstattung entstehen und erhalten werden kann. In dieser 
Hinsicht zeigt sich, d a ß der Staat und vor allem das Gesetz als Organ i 
sator und Protektor der Freiheit erscheint - aber eben nicht nur um des 
publizistischen Interesses als Selbstzwecks wil len, sondern wegen der 
Bedeutung der publizistischen Leistung für die Allgemeinheit. D ie 
staatsgeschaffene und staatlich protegierte Autonomie des Rundfunks 
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ist eine Balance politischer und publizistischer Kräfte zur Sicherung der 
Freiheit der Berichterstattung gegen Vermachtung, Instrumentalisie
rung und Einseitigkeit. V o r allem die zentrale Programmaufgabe der 
Information m u ß so in ihrer vitalen W i r k u n g für den übergre i fenden 
P r o z e ß der Meinungs- und Willensbildung der einzelnen, des Staates 
und aller Einrichtungen des politischen, wirtschaftlichen und kulturel
len Lebens ermögl ich t und gesichert werden. D e r Rundfunk kann nur 
in Autonomie diese Aufgabe erfüllen, er kann diese Aufgabe aber nur in 
fruchtbarer und sinnhafter Weise wahrnehmen, wenn er sich als Teil des 
Ganzen sieht. 

Die dem Rundfunk kraft seiner Autonomie zu vindizierende „Staats
freiheit" bedeutet nach alledem nicht die Exemtion des publizistischen 
Informations- und Reproduktionsprozesses von den übergre i fenden 
Z u s a m m e n h ä n g e n und Einwirkungen des Gemeinwesens. Andernfalls 
w ä r e der „staatsfreie Rundfunk" eine - sub specie rei publicae - sinn
widrige und funktionslose Schöpfung des Staates, dessen Verwaltungs
oder Privatrecht die organisatorischen Existenzbedingungen der R u n d 
funkanstalten und -unternehmen herstellt. Das was mit Staatsfreiheit 
gemeint sein kann, ist die U n a b h ä n g i g k e i t der Programmveranstaltung 
von staatlichem Eingriff und politischer Indienstnahme. Eine andere, 
die Staatsfreiheit des Rundfunks in eine Quasistaatlichkeit des R u n d 
funks verkehrende Auffassung zeigt sich in dem Aussetzungs- und V o r 
lagebeschluß (Art. 100 Abs. 1 G G ) des Bayerischen Verwaltungsge
richtshofs, der die Entscheidung des Gesetzgebers über die Festsetzung 
der R u n d f u n k g e b ü h r als einen verfassungwidrigen Eingriff in die 
Rundfunkfreiheit beanstandet. Dieser Richterspruch trifft unmittelbar 
eine Landesrundfunkanstalt der A R D , aber mittelbar natür l ich auch das 
Z D F . Umgekehrt trifft die Entscheidung des Bayerischen Verfassungs
gerichtshofs vom 16. Februar 1989 über die Zusammensetzung des Ver 
waltungsrats des Z D F mittelbar die Landesrundfunkanstalten der A R D . 
Dieses Gericht hebt in Auslegung der Rundfunkfreiheit nach bayeri
schem Verfassungsrecht (Art. I l l a B V ) zu Recht hervor: „Was 
Art . l i l a Abs. 1 Satz 1 B V gewähr le is ten w i l l , wird . . . mit Begriffen 
wie ,S taa t sunabhängigke i t 4 oder ,Verbot der Staatsnähe* zutreffender 
bezeichnet als mit dem he rkömml ichen , aber in seiner Absolutheit doch 
nicht ganz präzisen Begriff der ,Staatsfreiheit*". Unter Betonung der 
Gewähr l e i s tungswi rkung der Rundfunkfreiheit formuliert das Gericht: 
„ D e r Rundfunk darf weder dem Staat noch einer anderen gesellschaft
lichen Gruppe ausgeliefert werden. Staatsrundfunk, d. h. ein von staatli
chen Organen veranstalteter, beherrschter oder kontrollierter R u n d -
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funk, ist unzuläss ig ." Im folgenden wi rd dargelegt, d a ß diese M a x i m e 
nicht ausschließt , d a ß der Staat durch seine Organe Regierung und 
Volksvertretung in den internen Kontrol lgremien des öffentl ich-rechtl i
chen Rundfunks, hier des Z D F , mitwirkt, sofern „ D o m i n a n z " vermie
den wird . D e r Gerichtshof ist bei diesem Kri ter ium allerdings doch 
recht g r o ß z ü g i g , auch ein staatlich-politischer Einfluß kraft institutio
nalisierter M i t w i r k u n g , der hinter „ D o m i n a n z " oder „Behe r r schung" 
zurückble ib t , kann die Autonomie des Rundfunks in Frage stellen. 
A u c h die weitere These des Gerichts, d a ß es unter dem Gebot der Ver 
hinderung unzuläss iger staatlicher Dominanz vor allem darauf 
ankomme, „ob bestimmte der Staatsgewalt im weitesten Sinn zuzurech
nende Mitgl ieder eines Kontrol lgremiums rechtlich oder faktisch so eng 
miteinander verbunden oder voneinander abhäng ig sind, d a ß sie als 
geschlossene Gruppe ,des' Staates einen beherrschenden Einfluß aus
üben k ö n n e n " , regt zu weiterem Nachdenken an; diese These ist 
zumindest e rgänzungsbedür f t ig , weil sie zu sehr auf die zu vermei
dende „ D o m i n a n z " des Staates und zu wenig auf die garantierte A u t o 
nomie des Rundfunks blickt. Im Ergebnis - und auch zu Recht -
stimmt der Gerichtshof mit der E i n s c h ä t z u n g übere in , die zu dieser 
Frage (§ 17 ZDF-Staatsvertrag) der von dem Justitiar des Z D F heraus
gegebene Kommentar zum ZDF-Staatsvertrag einnimmt, der immerhin 
bemerkt, d a ß die übe rwiegend pluralistische Strukturierung des Z D F -
Verwaltungsrates durch die insgesamt vier Vertreter der Lände r und des 
Bundes „einen s tä rker politischen Akzen t " erhalte. D o c h ist ein solcher 
s tä rker politischer Akzen t eben für sich allein mit der rundfunkfreiheit
lichen Autonomie nicht unver t rägl ich , die den organisatorischen 
Zusammenhang mit der staatlich-politischen Ordnung bewahren m u ß . 
D i e ganz andere verfassungsrechtliche Frage, wie es möglich ist, d a ß 
das Organ einer Gemeinschaftseinrichtung der L ä n d e r den M a ß s t ä b e n 
einer Landesverfassung zu folgen hat, g e h ö r t zur D o m ä n e des Bundes
staatsrechts, auf der nicht minder verschlungene Pfade angelegt sind 
wie auf dem Feld des Rundfunkrechts. 

M i t einer beachtenswerten und vielbeachteten Wendung hat das 
Bundesverfassungsgericht im F R A G - U r t e i l gesagt: „ D e m g e m ä ß ist 
Rundfunkfreiheit p r imär eine der Freiheit der Meinungsbildung in 
ihren subjektiv- und objektivrechtlichen Elementen dienende Freiheit: 
Sie bildet unter den Bedingungen der modernen Massenkommunika
tion eine notwendige E r g ä n z u n g und Vers t ä rkung dieser Freiheit; sie 
dient der Aufgabe, freie und umfassende Meinungsbildung durch den 
Rundfunk zu gewähr le i s ten" ( B V e r f G E 57, 295/320). D ie grundrechtli-
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che Autonomie wird damit auf ihre Wesensbestimmung durch die 
Funktionsbedingungen des politischen Prozesses der freiheitlichen 
Demokratie verwiesen. Dar in liegt die wesentliche Richtschnur der 
Selbstbestimmung des Rundfunks und der U n a b h ä n g i g k e i t publizisti
scher Arbeit. Die Unterstreichung des „ D i e n e n s " hat offenbar auch eine 
edukatorische und appellative Absicht. So wie man sagen kann, d a ß die 
Zeit der Aufk lä rung und der Empfindsamkeit vor der f ranzösischen 
Revolution die „kulturel le Erschaffung des Bürgers" bewirkte (Simon 
Schama, Cit izens, 1989), so bewirken die in den M e d i e n tä t igen Jour
nalisten eine tagtägl iche publizistische Erschaffung des Bürgers . Dieser 
„Diens t" ist abhäng ig von verfassungsrechtlichen und institutionellen 
Bedingungen, im Falle des Rundfunks zuerst von der Autonomie des 
Veranstalters, ist aber doch im Hauptpunkt die Leistung der Menschen, 
die diesen „Diens t" erbringen. Dami t soll - dem A n l a ß g e m ä ß - gesagt 
werden, d a ß über alle juristischen und soziologischen Debatten zum 
Thema der Medien und ihrer Freiheit nicht aus dem Auge verloren 
werden darf, d a ß Leistung und Erfolg der Rundfunkpublizist ik zuerst 
und zuletzt von der Berufsethik und Professional i tä t der Journalisten 
bestimmt werden, denen die Organisation und Autonomie des R u n d 
funks Freiheit und Wirkungsmögl i chke i t eröffnen. Ihnen schuldet die 
Allgemeinheit Dank. 


